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 Veröffentlicht am 27.02.2001

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §184;

Rechtssatz

Die Schätzung iSd § 184 BAO als Methode zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen weist keinen gedanklichen

Bezug zur Würdigung der aufgenommenen Beweise nach den Regeln des § 167 Abs 2 BAO auf. Die Feststellung, die

Beh habe "entschieden", dass "nach § 184 BAO im Schätzungsweg" davon ausgegangen wird, dass "die Grundgeschäfte

auf US-Dollar geschlossen wurden", ist somit methodisch völlig verfehlt.
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